
 

 
Sachliche und zeitliche Gliederung 

 

Anlage zum Berufsausbildungs- oder Umschulungsvertrag 
 
 
Ausbildungsberuf:  Bankkaufmann/-frau 
 
 
 
Ausbildungsbetrieb: ______________________________________________ 
 
 
 
Auszubildende/r:  ______________________________________________ 
 
 
In dieser sachlichen und zeitlichen Gliederung sind die zu vermittelnden Fertigkeiten, 
Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem Ausbildungsrahmenplan der Ausbildungsverordnung 
über die Berufsausbildung zum/r Bankaufmann/-frau vom 5. Februar 2020 abgeleitet. 
 
Der zeitliche Anteil des gesetzlichen bzw. tariflichen Urlaubsanspruches, des 
Berufsschulunterrichtes und der Abschlussprüfungen Teil 1 und 2 des/der Auszubildenden 
ist im angegebenen Ausbildungszeitraum enthalten. Änderungen des Zeitumfangs und des 
Zeitablaufs aus betrieblich oder schulisch bedingten Gründen oder aus Gründen in der 
Person des Auszubildenden bleiben vorbehalten.  
 
Diese sachliche und zeitliche Gliederung ist Bestandteil des Berufsausbildungs-, bzw. 
Umschulungsvertrages. Auszubildende/r und Ausbilder/in sollen sie gemeinsam besprechen. 
Die vermittelten Ausbildungsinhalte sind regelmäßig durch Ankreuzen zu vermerken.  
 
Der Ausbildende hat spätestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des 
Ausbildungsrahmenplans einen betrieblichen Ausbildungsplan zu erstellen. 
 
 
Aushändigung der sachlichen und zeitlichen Gliederung an den/die Auszubildende/n: 
 
Mit dieser Unterschrift wird bestätigt, dass der/dem Auszubildenden ein vollständiges 
Exemplar der sachlichen und zeitlichen Gliederung ausgehändigt wurde. Für die 
Eintragung des Berufsausbildungsverhältnisses ist den einzureichenden Unterlagen 
lediglich dieses Deckblatt in Kopie beizufügen.  

 
 
 
 
 
___________________   ______________________________ 
Datum                 Firmenstempel/Unterschrift  
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Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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 Teil des 

Ausbildungsberufsbildes 
Zu vermittelnde 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 
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n
 

v
e
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it
te

lt
 

1. bis 15. 
Monat 

1 2 3 4  
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Serviceleistungen 
anbieten  
(§ 4 Abs. 2 Nr. 1) 

 
a) Kunden willkommen heißen und in den 

Mittelpunkt stellen 

b) Auskünfte auch in einer Fremdsprache 
erteilen 

c) Kommunikation service- und kunden-
orientiert, verkaufsfördernd und 
situationsgerecht gestalten, dabei die 
Bedürfnisse besonderer Personen-
gruppen sowie soziokultureller Aspekte 
berücksichtigen 

d) Kundenanliegen mittels analoger und 
digitaler Kommunikationsformen und –
Wege aufnehmen und Kundenwünsche 
ermitteln 

e) Kundenanfragen beantworten, Kunden-
aufträge bearbeiten 

f) Kundenanliegen zur Bearbeitung und 
Beantwortung an zuständige Stelle 
weiterleiten 

g) Kunden bei der Nutzung analoger oder 
digitaler Zugangskanäle zu Bank-
geschäften unterstützen, Nutzen für den 
Kunden herausstellen und sicherheits-
relevante Informationen geben 

h) Kundenreklamationen entgegennehmen 
und bearbeiten, dabei kundenorientiert 
handeln und die betrieblichen Vorgaben 
einhalten 

i) Eigenes Verhalten als Beitrag zur 
Kundenzufriedenheit und zur Kunden-
bindung reflektieren und Schluss-
folgerungen daraus ziehen 

j) Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, 
insbesondere zum Zivil- und Aufsichts-
recht, einhalten 

k) rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur 
Datensicherheit einhalten 

 

12 

 
 □ 

 

 □ 

 
 □ 
 
 
 
 
 

 □ 
 
 

 
 □ 
 

 □ 
 
 

 □ 
 
 
 
 

 □ 
 
 
 

 □ 
 
 
 

 □ 
 
 
 

 □ 
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1.bis 15. 
Monat 

1 2 3 4  
 
4 

 
Liquidität sicherstellen 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 4) 

 
a) Kunden zu Kontoarten und -modellen, 

Verfügungsberechtigungen sowie Voll-
machten beraten und passende 
Lösungen anbieten 

b) Kunden über die Besonderheiten der 
digitalen Nutzung der Konten aufklären 
und sicherheitsrelevante Informationen 
geben 

c) Kunden zu Möglichkeiten des Zahlungs-
verkehrs im Inland aus Sicht des 
Zahlungspflichtigen und des Zahlungs-
empfängers beraten und passende 
Lösungen anbieten 

d) verschiedene Formen des Zahlungs-
verkehrs abwickeln 

e) zu Überziehungsmöglichkeiten und 
Dispositionskrediten beraten und 
passende Lösungen anbieten 

f)  Konten eröffnen, führen und schließen 

g) Kunden zu Möglichkeiten des internatio-
nalen Zahlungsverkehrs beraten und 
passende Lösungen anbieten 

h) Kunden die Risiken im Zusammenhang 
mit Fremdwährungen und die Möglich-
keiten der bankmäßigen Absicherung in 
Grundzügen erläutern 

i)  Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, 
insbesondere zum Zivil- und Aufsichts-
recht, einhalten 

j)  rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur 
Datensicherheit einhalten 

14 

 
 □ 
 
 
 

 □ 
 
 
 

 □ 
 
 
 
 

 □ 
 

 □ 
 
 

 □ 

 □ 
 
 

 □ 
 

 
 
 □ 
 
 
 

 □ 
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5 

 
Vermögen bilden mit 
Sparformen 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 5) 

 
a) Kunden zu Anlagemöglichkeiten auf 

Konten, einschließlich der Sonder-
formen, beraten 

b) Kunden zu Bausparverträgen beraten 
und beim Abschluss mitwirken 

c) Kunden zu Verfügungsberechtigungen 
und Vollmachten beraten 

d) Kunden über Zinsgutschriften und über 
deren steuerliche Auswirkungen infor-
mieren 

e) Kunden über staatliche Fördermöglich-
keiten informieren 

f)  Anlagekonten eröffnen, führen und 
schließen 

g) Kunden über die Besonderheiten der 
digitalen Nutzung der Konten aufklären 
und sicherheitsrelevante Informationen 
geben 

h) Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, 
insbesondere zum Zivil- und Aufsichts-
recht, einhalten 

i)  rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur 
Datensicherheit einhalten 

 

16 

 
 □ 
 
 

 □ 
 

 □ 
 

 □ 
 
 

 □ 
 

 □ 
 

 □ 
 
 
 

 □ 
 
 
 

 □ 

 

 
8 

 
Konsumentenkredite 
anbieten und Abschlüsse 
vorbereiten  
(§ 4 Abs. 2 Nr. 8) 
 

 
a) Kreditarten und deren Verwendungs-

möglichkeiten unterscheiden 

b) Anlässe, mit Kunden über Finanzierun- 
gen zu sprechen, erkennen und nutzen 

c) Kreditgespräche vorbereiten und führen 

d) Kunden über Finanzierungsmöglich-
keiten informieren 

e) Kosten und Provisionen für die einzel-
nen Kreditartenberechnen und darlegen 

16 

 
 □ 
 

 □ 
 
 

 □ 

 □ 
 

 □ 
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f)  Sicherheiten unterscheiden, deren 

Sicherungswert und Risiken erklären 

g) persönliche, wirtschaftliche und recht-
liche Voraussetzungen für Kreditauf-
nahmen prüfen und unter Berücksich- 
tigung der Risiken Entscheidungen 
vorbereiten 

h) Geschäftsvorgänge im Zusammenhang 
mit Kreditengagements und Kreditrück-
führungen bearbeiten 

i)  Signale für Gefährdungen von laufenden 
Finanzierungen erkennen und Maßnah-
men zur Abwehr der Gefährdungen 
prüfen und einleiten 

j)  Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, 
insbesondere zum Zivil- und Aufsichts-
recht, einhalten 

k) rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur 
Datensicherheit einhalten 

 

 

 
  □ 
 

  □ 
 
 
 
 

  □ 
 
 

  □ 
 
 
 

  □ 
 
 
 

  □ 

 
12 

 
Projektorientiert arbeiten 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 12) 

 
a) Projekte von Linienaufgaben unter-

scheiden 

b) Grundlagen der Projektarbeit beschrei-
ben 

c) projektorientierte Arbeitsweisen anwen-
den, Abläufe und Ergebnisse dokumen-
tieren und reflektieren 

 

6 

 
  □ 
 

  □ 
 

  □ 
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Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde  Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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2 

 
Berufsbildung sowie 
Arbeits- und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nr. 2) 

 
a) wesentliche Inhalte und Bestandteile 

des Ausbildungsvertrages darstellen, 
Rechte und Pflichten aus dem Ausbil-
dungsvertrag feststellen und Aufgaben 
der Beteiligten im dualen System 
beschreiben 

b) den betrieblichen Ausbildungsplan mit 
der Ausbildungsordnung vergleichen 

c) wesentliche Bestandteile eines Arbeits-
vertrages nennen 

d) wesentliche Bestimmungen der für den 
Ausbildungsbetrieb geltenden Tarif-
verträge nennen 

e) Lern- und Arbeitstechniken sowie 
Methoden desselbstgesteuerten 
Lernens anwenden 

f)  Bedeutung des lebensbegleitenden 
Lernens, insbesondere der beruflichen 
Fortbildung, für die eigene Entwicklung 
einschätzen 

 
w

ä
h
re

n
d
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e

r 
g

e
s
a
m

te
n
 A

u
s
b
ild
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n

g
 

 
  □ 
 

 

 
 

  □ 
 

  □ 
 

  □ 
 
 

  □ 
 
 

  □ 
 

 
3 

 
Aufbau und Organisation 
des 
Ausbildungsbetriebes 
(§4 Abs. 3 Nr. 3) 

 

a) die Rechtsform und den organisatori-
schen Aufbau des Ausbildungsbetrie-
bes mit seinen Aufgaben und Zuständig-
keiten sowie Zusammenhänge zwischen 
den Geschäftsprozessen erläutern 

b) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes 
und seiner Belegschaft zu Wirtschafts-
organisationen, Berufsvertretungen und 
Gewerkschaften nennen 

c) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise 
der betriebsverfassungs- oder personal-
vertretungsrechtlichen Organe des 
Ausbildungsbetriebes beschreiben 

 

 
  □ 
 
 
 
 

  □ 
 
 
 

  □ 
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4 

 
Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei 
der Arbeit 
(§ 4 Abs. 3 Nr. 4) 

 
a) Gefährdung von Sicherheit und Gesund- 

heit am Arbeitsplatz feststellen und 
Maßnahmen zu ihrer Vermeidung 
ergreifen 

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und 
Unfallverhütungsvorschriften anwenden 

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschrei-
ben sowie erste Maßnahmen einleiten 

d) Vorschriften des vorbeugenden 
Brandschutzes an-wenden; 
Verhaltensweisen bei Bränden 
beschreiben und Maßnahmen zur 
Brandbekämpfung ergreifen 

 

w
ä

h
re

n
d

 d
e

r 
g

e
s
a
m
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n
 A

u
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  □ 
 
 
 

  □ 
 

  □ 
 

  □ 
 

 
5 

 
Umweltschutz 
(§ 4 Abs. 3 Nr. 5) 

 
Zur Vermeidung betriebsbedingter Umwelt-
belastungen im beruflichen Einwirkungs-
bereich beitragen, insbesondere 

a) mögliche Umweltbelastungen durch den 
Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag 
zum Umweltschutz an Beispielen erklären 

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende 
Regelungen des Umweltschutzes anwen-
den 

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und 
umweltschonenden Energie- und Material-
verwendung nutzen 

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und 
Materialien einer umweltschonenden 
Entsorgung zuführen 
 

 
 
 
 
  □ 
 
 

  □ 
 
 

  □ 
 
 

  □ 

 
 
 

Abschlussprüfung Teil 1  
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Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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16.bis 36. 
Monat 

1 2 3 4  
 
2 

 
Kunden ganzheitlich 
beraten 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 2) 

 

a) Bedeutung eines ganzheitlichen 
Beratungsprozesses als Grundlage für 
dauerhafte Kundenbeziehungen 
aufzeigen 

b) Kundenbestand unter Nutzung betrieb-
licher Systeme auf Beratungsanlässe 
prüfen, Kunden zur Beratung auswäh-
len, einladen und Nutzen für den 
Kunden erläutern 

c) Kundengespräche systematisch und 
kundenorientiert vorbereiten 

d) im Kundengespräch durch wertschät-
zenden Umgang positive Atmosphäre 
schaffen und Gesprächsrahmen abstim-
men 

e) Kundensituation ganzheitlich analysie-
ren, aktuelle und künftige Bedarfe er-
mitteln 

f)  kundengerechte Lösungen unter 
Nutzung analoger oder digitaler ver-
triebs- und beratungsunterstützender 
Hilfsmittel erarbeiten, anbieten und 
erläutern, auf Fragen und Einwände 
eingehen, über Konditionen informieren 
sowie einen Abschluss erreichen 

g) Gesprächsverlauf mit dem Kunden 
reflektieren, auch mit dem Ziel, vom 
Kunden weiterempfohlen zu wer-den 

h) Kundengespräche systematisch nach-
bereiten, insbesondere Gesprächs-
ergebnisse dokumentieren, und Ab-
schlüsse umsetzen 

i) Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, 
insbesondere zum Zivil- und Aufsichts-
recht, einhalten 

j) rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur 
Datensicherheit einhalten 

 

 
12 

 
  □ 
 
 
 

  □ 
 
 
 
 

  □ 
 

  □ 
 
 
 

  □ 
 
 

  □ 
 
 
 

 

 

  □ 
 
 

  □ 
 
 
 

  □ 
 
 
 

  □ 
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16.bis 36. 
Monat 

1 2 3 4  
 
3 

 
Kunden gewinnen und 
Kundenbeziehungen 
intensivieren 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 3) 

 
a) Gewinnung von Neukunden ziel-

gruppenorientiert vorbereiten, durch-
führen und bewerten 

b) Kundendaten erheben, zielgerichtet 
aufbereiten und mit Hilfe digitaler 
Medien verarbeiten und pflegen 

c) eigene Produkte und Lösungen mit 
denen der Mit-bewerber vergleichen 

d) Methoden der aktiven Kundenansprache 
und des Kundendialogs auswählen und 
einsetzen, dabei ana-loge oder digitale 
Kommunikationskanäle nutzen 

e) Maßnahmen zur Kundengewinnung 
unter Einsatz geeigneter Werbemittel 
und -träger durchführen sowie bei der 
Erfolgskontrolle mitwirken 

f)  Methoden der aktiven Kundenansprache 
hinsichtlich ihrer Zielsetzung reflektieren 
und Verbesserungsmaß-nahmen 
ableiten 

g) Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, 
insbesondere zum Zivil- und Aufsichts-
recht, einhalten 

h) rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur 
Datensicherheit einhalten 

 

10 

 
  □ 
 
 

  □ 
 
 

  □ 
 

  □ 
 
 
 

  □ 
 
 
 

  □ 
 
 
 

  □ 
 
 
 

  □ 

 
6 

 
Vermögen bilden mit 
Wertpapieren 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 6) 

 

a) Kunden über Anlagemöglichkeiten, ins-
besondere über Anlage in Aktien, 
Renten, Fonds und Zertifikaten, 
informieren 

b) Kunden über Kursnotierungen und Preis-
feststellungen Auskunft geben 

c) Chancen und Risiken der Anlage in 
Wertpapieren einschätzen und erläutern 

d) kursbeeinflussende Faktoren beschrei-
ben 

e) Kunden zu allen mit der Anlage verbun-
denen Kostenberaten und Kundenan-
fragen zu Wertpapierabrechnungen 
beantworten 

26 

 
  □ 
 
 
 

  □ 
 

  □ 
 

  □ 
 

  □ 
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16.bis 36. 
Monat 

1 2 3 4  
 
 

  
f)  Kunden zu Verwahrung und Verwaltung 

von Wertpapieren beraten 

g) Kunden über Ertragsgutschriften und 
deren steuerliche Auswirkungen infor-
mieren 

h) Finanzderivate und deren Risiken in 
Grundzügen beschreiben 

i)  bei der Abwicklung von Wertpapier-
orders mitwirken 

j)  Kunden über digitalen Wertpapierhandel 
aufklären und sicherheitsrelevante 
Informationen geben 

k) Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, 
insbesondere zum Zivil- und Aufsichts-
recht, einhalten 

l)  rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur 
Datensicherheit einhalten 

m)Risiken und Anzeichen des Marktmiss-
brauchs darstellen und Marktmissbrauch 
entgegenwirken 

 

  
  □ 
 

  □ 
 
 

  □ 
 

  □ 
 

  □ 
 
 

  □ 
 
 
 

  □ 
 
 

  □ 

 
7 
 

 
Zu Vorsorge und 
Absicherung informieren 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 7) 

 
a) Grundzüge sozialer Sicherungssysteme 

veranschaulichen und die Bedeutung 
von privater Vorsorge und Absicherung 
herausstellen 

b) Produkte zur Vorsorge und Absicherung 
und deren Verwendungsmöglichkeiten 
unterscheiden 

c) Kunden anlassbezogen über Möglich-
keiten und Produkte der Vorsorge, 
Absicherung und Kapitalanlage infor-
mieren 

d) Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, 
insbesondere zum Zivil- und Aufsichts-
recht, einhalten 

e) rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur 
Datensicherheit einhalten 

 

8 

 
  □ 
 
 
 

  □ 
 
 

  □ 
 
 

 
  □ 
 
 
 

  □ 
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9 

 
Baufinanzierungen 
vorbereiten und 
bearbeiten 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 9) 

 
a) verschiedene Elemente einer Baufinan-

zierung, deren Verwendungsmöglich-
keiten und die in diesem Rahmen 
möglichen Kreditarten unterscheiden 

b) Anlässe, mit Kunden über 
Baufinanzierungen zusprechen, 
erkennen und nutzen 

c) Anfragen für Baufinanzierungen bear-
beiten und Beratungsgespräche vorbe-
reiten 

d) Verfahren des Immobilienerwerbs 
erläutern und einzureichende Unterla-
gen für Baufinanzierungen kundenge-
recht erklären 

e) Methoden der Grundstücks- und 
Gebäudebewertung anwenden und 
erläutern 

f)  bei Baufinanzierungsgesprächen 
mitwirken 

g) Aufbau, Inhalt und Funktion des Grund-
buchs in Grundzügen erklären 

h) persönliche, wirtschaftliche und recht-
liche Voraussetzungen für Kreditauf-
nahmen prüfen, Sicherheiten auswählen 
und unter Berücksichtigung der Risiken 
Entscheidungen vorbereiten 

i)  Geschäftsvorgänge im Zusammenhang 
mit Kreditengagements und Kreditrück-
führungen bearbeiten 

j)  Signale für Gefährdungen von laufenden 
Finanzierungen erkennen und Maßnah-
men zur Abwehr der Gefährdungen 
prüfen und einleiten 

k) Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, 
insbesondere zum Zivil- und Aufsichts-
recht, einhalten 

l)  rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur 
Datensicherheit einhalten 

 

12 

 
  □ 
 
 
 

  □ 
 
 

  □ 
 

  
  □ 
 

 
 
  □ 
 
 

  □ 
 

  □ 
 

  □ 
 
 
 
 

  □ 
 
 

  □ 
 
 
 

  □ 
 
 
 

  □ 

 



12 
 

L
fd

. 
N

r.
 Teil des 

Ausbildungsberufsbildes 
Zu vermittelnde 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte in 

Wochen 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
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10 
 

An gewerblichen 
Finanzierungen 
mitwirken 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 10) 
 
 
 
 
 

 
a) Rechtsformen bei gewerblichen Kunden 

und deren Vertretung unterscheiden 

b) Finanzierungsarten für gewerbliche 
Kunden und deren Verwendungs-
möglichkeiten unterscheiden 

c) Unterlagen, insbesondere Ergebnisse 
aus Kundenbilanzen, und wesentliche 
Kennzahlen zur Vorbereitung der 
Kreditwürdigkeitsprüfung einschätzen 

d) Wertverluste und Abschreibungen sowie 
deren Auswirkungen berücksichtigen 

e) persönliche, wirtschaftliche und recht-
liche Voraussetzungen für Kreditauf-
nahmen bewerten 

f)  Sicherheiten unterscheiden, deren 
Sicherungswert und Risiken erklären 
sowie den Einsatz der Sicherheiten 
kundengerecht begründen 

g) Signale für die Gefährdung von Finan-
zierungen nennen 

h) Kunden über vertragliche Bedingungen 
informieren, rechtliche Regelungen, 
insbesondere zum Zivil- und Aufsichts-
recht, einhalten 

i)  rechtliche Regelungen und betriebliche 
Vorgaben zum Datenschutz und zur 
Datensicherheit einhalten 
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  □ 
 
 
 

  □ 
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Instrumente der 
kaufmännischen 
Steuerung und Kontrolle 
nutzen 
(§ 4 Abs. 2 Nr. 11) 

 
a) Zweck und Aufbau der betrieblichen 

Kosten- und Leistungsrechnung 
darstellen 

b) Auswirkungen von Geschäftsvorfällen 
auf den Betriebserfolg bewerten und bei 
Entscheidungen berücksichtigen 

c) Gegenüberstellung der Kosten und 
Erlöse von Geschäftsverbindungen mit 
Kunden bewerten und für die Gestaltung 
der Konditionen nutzen 

d) statistische Daten aufbereiten und 
auswerten 

4 

 
  □ 
 
 

  □ 
 
 

  □ 
 
 
  

  □ 
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e) Aufgaben des Controllings als Informa-

tions- und Steuerungsinstrument be-
schreiben 

 

  
□ 

 
 
Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde  Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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1 

 
Prozesse und 
Wechselwirkungen 
einschätzen 
(§ 4 Abs. 3 Nr. 1) 

 
a) Nutzen von definierten Prozessen und 

regelmäßiger Prozessoptimierung 
beschreiben 

b) Zusammenhang zwischen Prozess-
qualität und Kundenzufriedenheit 
berücksichtigen 

c) Prozessabläufe in der Prozessdoku-
mentation nachvollziehen 

d) Organisationseinheiten in die Wert-
schöpfungsketteeinordnen und Bedeu-
tung von Schnittstellen beschreiben 

e) Möglichkeiten zur Konfliktbewältigung im 
Interesse sachbezogener Ergebnisse 
anwenden 

f)  digitale oder analoge Prozesse analysie-
ren und bewerten sowie Ideen zur 
Verbesserung vorschlagen 

g) über Aufgaben interner Revisionen und 
externer Prüfungen berichten 

h) Aufgaben von Kontrollen beschreiben 
und bei Kontrollarbeiten mitwirken 
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2 

 
Berufsbildung sowie 
Arbeits- und Tarifrecht 
(§ 4 Absatz 3 Nr. 2) 

 
a) wesentliche Inhalte und Bestandteile 

des Ausbildungsvertrages darstellen, 
Rechte und Pflichten aus dem Ausbil-
dungsvertrag feststellen und Aufgaben 
der Beteiligten im dualen System be-
schreiben 

b) den betrieblichen Ausbildungsplan mit 
der Ausbildungsordnung vergleichen 

c) wesentliche Bestandteile eines Arbeits-
vertrages nennen 

d) wesentliche Bestimmungen der für den 
Ausbildungsbetrieb geltenden Tarif-
verträge nennen 

e) Lern- und Arbeitstechniken sowie 
Methoden desselbstgesteuerten 
Lernens anwenden 

f)  Bedeutung des lebensbegleitenden 
Lernens, insbesondere der beruflichen 
Fortbildung, für die eigene Entwicklung 
einschätzen 
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  □ 
 

 

 
 

  □ 
 

  □ 
 

  □ 
 
 

  □ 
 
 

  □ 
 

 
3 

 
Aufbau und Organisation 
des 
Ausbildungsbetriebes 
(§4 Abs. 3 Nr. 3) 

 

a) die Rechtsform und den organisatori-
schen Aufbau des Ausbildungsbetrie-
bes mit seinen Aufgaben und Zuständig-
keiten sowie Zusammenhänge zwischen 
den Geschäftsprozessen erläutern 

b) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes 
und seiner Belegschaft zu Wirtschafts-
organisationen, Berufsvertretungen und 
Gewerkschaften nennen 

c) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise 
der betriebsverfassungs- oder personal-
vertretungsrechtlichen Organe des 
Ausbildungsbetriebes beschreiben 

 

 
  □ 
 
 
 
 

  □ 
 
 
 

  □ 
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Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei 
der Arbeit 
(§ 4 Abs. 3 Nr. 4) 

 
a) Gefährdung von Sicherheit und 

Gesundheit am Arbeitsplatz feststellen 
und Maßnahmen zu ihrer Vermeidung 
ergreifen 

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und 
Unfallverhütungsvorschriften anwenden 

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschrei-
ben sowie erste Maßnahmen einleiten 

d) Vorschriften des vorbeugenden Brand-
schutzes anwenden; Verhaltensweisen 
bei Bränden beschreiben und Maßnah-
men zur Brandbekämpfung ergreifen 
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  □ 
 
 
 

  □ 
 

  □ 
 

  □ 
 

 
5 

 
Umweltschutz 
(§ 4 Abs. 3 Nr. 5) 

 
Zur Vermeidung betriebsbedingter Umwelt-
belastungen im beruflichen Einwirkungs-
bereich beitragen, insbesondere 

a) mögliche Umweltbelastungen durch den 
Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag 
zum Umweltschutz an Beispielen erklären 

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende 
Regelungen des Umweltschutzes anwen-
den 

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und 
umweltschonenden Energie- und Material-
verwendung nutzen 

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und 
Materialien einer umweltschonenden Ent-
sorgung zuführen 
 

 
 
 
 
  □ 
 
 

  □ 
 
 

  □ 
 
 

  □ 

 
 
 

Abschlussprüfung Teil 2  
 


